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(54) Mittelpufferkupplung für ein spurgeführtes Fahrzeug

(57) Die Erfindung betrifft eine Mittelpufferkupplung
(1) für ein spurgeführtes Fahrzeug, insbesondere Schie-
nenfahrzeug, wobei die Mittelpufferkupplung (1) eine mit
einem Wagenkasten des Fahrzeuges verbundene Kupp-
lungsstange (10) sowie einen an dem wagenkastensei-
tigen Endbereich gegenüberliegenden vorderen Endbe-
reich der Kupplungsstange (10) vorgesehenen Kupp-
lungskopf (20) aufweist. Um zu erreichen, dass mit der
Mittelpufferkupplung (1) Zug- und Stoßkräfte zwischen
zwei miteinander gekuppelten Wagenkästen unter Ge-
währleistung von vertikalen und horizontalen Winkelaus-
schlägen der Kupplung (1) bei Kurven-, Tal- und Kup-

penfahrten sowie Torsionsbewegungen während des
normalen Fahrbetriebes übertragen werden können, ist
erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Kupplungsstan-
ge (10) in einen vorderen, kupplungskopfseitigen Ab-
schnitt (11) und einen hinteren wagenkastenseitigen Ab-
schnitt (12) unterteilt ist, wobei der vordere Kupplungs-
stangenabschnitt (11) mit dem hinteren Kupplungsstan-
genabschnitt (12) derart verbunden ist, dass beide Kupp-
lungsstangenabschnitte (11, 12) im Fahrbetrieb relativ
zueinander bewegbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mittel-
pufferkupplung nach dem Oberbegriff des unabhängigen
Patentanspruches 1.
[0002] Demgemäß betrifft die Erfindung insbesondere
eine Mittelpufferkupplung für ein spurgeführtes Fahr-
zeug, insbesondere Schienenfahrzeug, mit einer mit ei-
nem Wagenkasten des Fahrzeuges verbindbaren Kupp-
lungsstange und einem an dem wagenkastenseitigen
Endbereich gegenüberliegenden vorderen Endbereich
der Kupplungsstange vorgesehenen Kupplungskopf.
[0003] Eine derartige Mittelpufferkupplung ist dem
Prinzip nach bereits aus dem Stand der Technik bekannt
und dient zum mechanischen Verbinden von benachbar-
ten Wagenkästen eines mehrgliedrigen Fahrzeugver-
bandes, wie beispielsweise eines mehrgliedrigen Schie-
nenfahrzeuges. Hierbei dient die Kupplungsstange zum
Übertragen der im normalen Fahrbetrieb auftretenden
Zug- und Stoßkräften.
[0004] Die Kupplungsstange ist in üblicher Weise bei-
spielsweise über einen Lagerbock an der Stirnseite eines
Wagenkasten des mehrgliedrigen Fahrzeuges zumin-
dest in horizontaler Ebene verschwenkbar angelenkt, um
Kurvenfahrten des Fahrzeuges gewährleisten zu kön-
nen. An dem dem wagenkastenseitigen Endbereich der
Kupplungsstange gegenüberliegenden Endbereich ist
der zur Mittelpufferkupplung gehörende Kupplungskopf
vorgesehen, der zur mechanischen Verbindung der bei-
den benachbarten Wagenkästen dient. Hierbei ist es
denkbar, dass zum Verbinden der Kupplungsköpfe zwei-
er benachbarter Wagenkästen das Scharfenberg®-
Funktionsprinzip zum Einsatz kommt, wonach jeder der
beiden zu verbindenden Kupplungsköpfe einen entspre-
chenden Kuppelverschluss (Drehverschluss) aufweist.
[0005] Andererseits sind aus dem Stand der Technik
aber auch Kupplungsköpfe vom sogenannten Willison-
Typ bekannt, wobei jeder Kupplungskopf stirnseitig zwei
Kupplungsklauen und dazwischen eine Kupplungsta-
sche aufweist, die sich zwischen der Oberseite und der
Unterseite des Kupplungskopfes erstreckt, wobei in der
Kupplungstasche ein beweglicher Riegel angeordnet ist,
der sich bei miteinander gekuppelten Kupplungsköpfen
am Riegel des anderen Kupplungskopfes abstützt und
dabei eine Kupplungsklaue des anderen Kupplungskop-
fes in der Kupplungstasche hält.
[0006] Als Beispiel für aus dem Stand der Technik be-
kannte Mittelpufferkupplungen ist in Fig. 1a in einer teil-
geschnittenen Seitenansicht eine halbautomatische Mit-
telpufferkupplung vom Typ SA-3 dargestellt, während
Fig. 1b diese halbautomatische Mittelpufferkupplung in
einer teilgeschnittenen Draufsicht zeigt.
[0007] Wie in den Figuren 1a und 1b dargestellt, weist
die aus diesem Stand der Technik bekannte Mittelpuf-
ferkupplung 101 vom Typ SA-3 eine Kupplungsstange
110 mit einem am vorderen Endbereich der Kupplungs-
stange 110 ausgebildeten Kupplungskopf 120 auf. Der
Kupplungskopf 120 ist vom Willison-Typ und zeichnet

sich durch seine robusten Eigenschaften aus, was ins-
besondere bei extremen Witterungsbedingungen, wie
beispielsweise Eis und Schnee, von Vorteil ist.
[0008] Der dem Kupplungskopf 120 gegenüberliegen-
de Endbereich der Kupplungsstange 120 ist bei der in
den Figuren 1a und 1b dargestellten Mittelpufferkupp-
lung 101 an einem Zugbügel 151 derart angelenkt, dass
die Kupplungsstange 110 relativ zu dem Zugbügel 151
in horizontaler Ebene verschwenkbar ist. Um den wa-
genkastenseitigen Endbereich der Kupplungsstange
110 mit dem Zugbügel 151 verbinden zu können, kommt
als Verbindungselement ein im Wesentlichen senkrecht
verlaufender Keil 150 zum Einsatz, welcher nicht nur zur
Übertragung von Zugkräften dient, sondern auch die be-
reits erwähnte Verschwenkbarkeit der Kupplungsstange
110 in horizontaler Ebene gewährleistet, wobei die in ver-
tikaler Richtung verlaufende Drehachse durch den Keil
150 vorgegeben wird.
[0009] Um die Kupplungsstange 110 horizontal zen-
trieren zu können, kommt als Kupplungszentrierung eine
Pendelaufhängung 152 sowie ein Zentrierbalken 153
zum Einsatz. Der Zentrierbalken 153 dient als Auflage-
element für die Kupplungsstange 110, welche mittels der
Pendelaufhängung 152 an der Stirnseite des Wagenka-
stens aufgehängt ist. Auf diese Weise erfolgt durch
Schwerkrafteinfluss eine horizontale Zentrierung der
Kupplungsstange 110.
[0010] Wie bereits angedeutet, kommt bei der in den
Fig. 1a und 1b dargestellten Mittelpufferkupplung 101
zum Verbinden der Kupplungsstange 110 mit dem Zug-
bügel 151 ein Keil 150 zum Einsatz. Im Einzelnen ist der
wagenkastenseitige Endbereich der Kupplungsstange
110 in eine in dem Zugbügel 151 vorgesehene Kupp-
lungsaufnahme 156 gesteckt. Anschließend ist der Keil
150 von oben durch die Kupplungsaufnahme 156 und
ein im wagenkastenseitigen Endbereich der Kupplungs-
stange 110 vorgesehenes Langloch formschlüssig ein-
gesteckt. Durch diesen Formschluss sind vertikale Be-
wegungen der Kupplungsstange 110 relativ zu dem Zug-
bügel 151 ebenso ausgeschlossen wie Torsionsbewe-
gungen. Da der Keil 150 kürzer ist als das im wagenka-
stenseitigen Endbereich der Kupplungsstange 110 vor-
gesehene Langloch, ist es möglich, die im normalen
Fahrbetrieb auftretenden Stoßkräfte mit Hilfe eines Fe-
derapparates 155 abzudämpfen, wobei der Federappa-
rat 155 über eine Druckplatte 154 von hinten gegen den
wagenkastenseitigen Endbereich der Kupplungsstange
110 und diesen damit gegen den Keil 150 drückt.
[0011] Die vorstehend beschriebene aus dem Stand
der Technik bekannte Mittelpufferkupplung vom Typ SA-
3 zeichnet sich durch ihre Robustheit und Einfachheit
aus. Allerdings erfüllt eine Mittelpufferkupplung vom Typ
SA-3 hinsichtlich verschiedener Forderungen nicht den
Erfordernissen der mitteleuropäischen Schienenfahr-
zeugen.
[0012] Ein Nachteil der vorstehend beschriebenen Mit-
telpufferkupplung vom Typ SA-3 ist in der spezielle Ver-
bindung von Kupplungsstange mit dem stirnseitigen
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Endbereich des Wagenkastens zu sehen, da diese Ver-
bindung nur eine Verschwenkbarkeit der Kupplungsstan-
ge in horizontaler Ebene, nicht aber vertikale Winkelaus-
schläge sowie Torsionsbewegungen während des Fahr-
betriebes gewährleistet. Aus diesem Grund weist der bei
der Mittelpufferkupplung vom Typ SA-3 zum Einsatz
kommende Kupplungskopf eine beträchtliche vertikale
Abmessung auf, was erforderlich ist, damit die Kupp-
lungsköpfe zweier miteinander verbundener Wagenkä-
sten bei Höhenversatz zwischen den Wagenkästen eine
sichere Verbindung beibehalten. Auf diese Weise wer-
den vertikale Relativbewegungen zwischen zwei mitein-
ander gekuppelten Wagenkästen durch ein Abgleiten der
hakenförmigen Kupplungsköpfe aneinander realisiert.
Diese Form der Vertikalbewegung erfordert zwangsläu-
fig ein Spiel zwischen den Kupplungsflächen, was ins-
besondere im Personentransport zu Komforteinbußen
durch Ruckeln und Störgeräusche führt.
[0013] Weiterhin hat das Aneinanderreiben der Kupp-
lungsköpfe einen hohen Verschleiß zur Folge, so dass
die Kupplungsköpfe insgesamt massiver ausgebildet
sein müssen, was das Gesamtgewicht der Mittelpuffer-
kupplung erhöht.
[0014] Dadurch, dass bei der herkömmlichen Mittel-
pufferkupplung vom Typ SA-3 sich zwei miteinander ver-
bundene Kupplungsköpfe konstruktionsbedingt vertikal
relativ zueinander bewegen müssen, um einen Höhen-
versatz zwischen den miteinander verbundenen Wagen-
kästen (Durchfahrt von Senken bzw. Kuppelfahrt) zu er-
möglichen, ist es nicht möglich, Druckluftleitungen oder
elektrische Kontaktterminals über die beiden Kupplungs-
köpfe der benachbarten Wagenkästen mit durchzukup-
peln, da hierzu es erforderlich wäre, dass die mit den
Kupplungsköpfen ausgebildete mechanische Kupplung
ein starres oder starr gemachtes System bildet. Da bei
der zuvor beschriebenen Mittelpufferkupplung grund-
sätzlich im Fahrbetrieb zwischen den jeweiligen Kupp-
lungsköpfen Querbewegungen auftreten, ist insbeson-
dere ein einwandfreies Durchkuppeln eines Elektrokon-
taktträgers ohne ein Auftreten von materialbelastenden
Lichtbögen an den Kontaktterminals nicht möglich.
[0015] Bei einer zur Mittelpufferkupplung vom Typ SA-
3 alternativen Mittelpufferkupplung, wie etwa bei einer
Mittelpufferkupplung vom Typ Scharfenberg®, einer
Kurzkupplung oder einer Wedgelock-Kupplung, hinge-
gen sind die jeweiligen Kupplungsköpfe starr miteinan-
der zu verbinden. Im Unterschied zu Mittelpufferkupp-
lungen vom Typ SA-3 bilden die Kupplungsköpfe der zum
Typ SA-3 alternativen Mittelpufferkupplungen im gekup-
pelten Zustand ein starres System, was es ermöglicht,
dass auch ohne Weiters elektrische Kontakte und/oder
Druckluft mit gekuppelt werden kann.
[0016] Abgesehen von diesem Nachteil ist es ohne
größeren Aufwand derzeit nicht möglich, aus einem Wa-
genkasten, welcher mit einer Mittelpufferkupplung vom
Typ SA-3 ausgerüstet ist, diese SA-3-Mittelpufferkupp-
lung einfach auszubauen und durch eine zum Typ SA-3
alternative Mittelpufferkupplung, wie beispielsweise eine

Mittelpufferkupplung vom Typ Scharfenberg®, eine Kurz-
kupplung oder eine Wedgelock-Kupplung, zu ersetzen.
[0017] Auf Grundlage dieser Probleme liegt der vorlie-
genden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Lösung
anzugeben, welche es ermöglicht, dass ohne größeren
Aufwand eine an einem Wagenkasten befestigte Mittel-
pufferkupplung, welche alternativ zur SA-3-Mittelpuffer-
kupplung ist und einen starr kuppelbaren Kupplungskopf
aufweist, durch eine SA-3-Mittelpufferkupplung ersetzt
werden kann.
[0018] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Patentanspruches
1 gelöst.
[0019] Insbesondere ist somit bei einer Mittelpuffer-
kupplung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
vorgesehen, dass die Kupplungsstange in einen vorde-
ren, kupplungskopfseitigen Abschnitt und einen hinteren,
wagenkastenseitigen Abschnitt unterteilt ist, wobei der
vordere Kupplungsstangenabschnitt mit dem hinteren
Kupplungsstangenabschnitt derart verbunden ist, dass
beide Kupplungsstangenabschnitte im Fahrbetrieb rela-
tiv zueinander bewegbar sind.
[0020] Die mit der erfindungsgemäßen Lösung erziel-
baren Vorteile liegen auf der Hand. Dadurch, dass bei
der vorgeschlagenen Mittelpufferkupplung die Kupp-
lungsstange in einen vorderen Kupplungsstangenab-
schnitt und einen hinteren Kupplungsstangenabschnitt
unterteilt ist, wobei diese beiden Kupplungsstangenab-
schnitte derart miteinander verbunden sind, dass sich
diese im Fahrbetrieb relativ zueinander bewegen kön-
nen, wird eine leicht zu realisierende aber dennoch ef-
fektive Lösung angegeben, um das Auftreten von Rela-
tivbewegungen zwischen zwei miteinander verbunde-
nen Kupplungsköpfen unterbinden zu können. Dies ist
insbesondere auch dann der Fall, wenn die Kupplungs-
stange derart mit dem Wagenkasten verbunden ist, dass
Schwenkbewegungen der Kupplungstange relativ zu
dem Wagenkasten nicht oder nur bedingt möglich sind.
Beispielsweise würde die erfindungsgemäße Lösung
selbst dann im Fahrbetrieb das Auftreten von Relativbe-
wegungen zwischen zwei miteinander verbundenen
Kupplungsköpfen wirkungsvoll verhindern, wenn die
Kupplungsstange bzw. der hintere Kupplungsstangen-
abschnitt in vertikaler und/oder horizontaler Ebene nicht
verschwenkbar an dem Wagenkasten befestigt ist.
[0021] In vorteilhafter Weise ist der hintere Kupplungs-
stangenabschnitt in einer mit dem Wagenkasten verbun-
denen Aufnahme aufgenommen und dort gehalten. Die-
se Aufnahme sollte vorzugsweise derart ausgebildet
sein, dass sie auch zur Halterung der Kupplungsstange
einer SA-3-Kupplung geeignet ist. Dann nämlich ist es
wahlweise möglich, in die Kupplungsaufnahme entweder
den hinteren Kupplungsstangenabschnitt der erfin-
dungsgemäßen Mittelpufferkupplung oder den hinteren
Endbereich der Kupplungsstange einer SA-3-Kupplung
mit dem Wagenkasten zu verbinden. Auf diese Weise
kann der Wagenkasten ohne größeren Aufwand mit einer
Mittelpufferkupplung ausgerüstet werden, die - je nach
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Bedarf - entweder zu einer Mittelpufferkupplung vom Typ
SA-3 oder zu einer hierzu alternativen Mittelpufferkupp-
lung kompatibel ist.
[0022] Bei der erfindungsgemäßen Lösung werden die
zwischen zwei miteinander gekuppelten Wagenkästen
auftretenden Relativbewegungen mit Hilfe der beiden re-
lativ zueinander bewegbaren Kupplungsstangenab-
schnitte kompensiert. Demnach ist es nicht erforderlich,
dass die Kupplungsaufnahme, in welcher der hintere
Kupplungsstangenabschnitt aufgenommen und gehal-
ten wird, entsprechend ausgeführt ist, um diese zwischen
zwei miteinander gekuppelten Wagenkästen auftreten-
den Relativbewegungen zu kompensieren. Ganz im Ge-
genteil, es ist sogar bevorzugt, wenn der hintere Kupp-
lungsstangenabschnitt derart in der mit dem Wagenka-
sten fest verbundenen Kupplungsaufnahme vorzugswei-
se lösbar aufgenommen ist, dass alle Rotations-Frei-
heitsgrade des hinteren Kupplungsstangenabschnittes
relativ zu dem Zugbügel fixiert sind, um unbestimmbare
Situationen im Zusammenspiel mit den beiden relativ zu-
einander bewegbaren Kupplungsstangenabschnitten zu
vermeiden.
[0023] Andererseits sollte die Kupplungsaufnahme
derart ausgeführt sein, dass anstelle des hinteren Kupp-
lungsstangenabschnittes der erfindungsgemäßen Mit-
telpufferkupplung auch der wagenkastenseitige Endbe-
reiche der Kupplungsstange einer Mittelpufferkupplung
vom Typ SA-3 von der Kupplungsaufnahme aufgenom-
men und gehalten werden kann, und zwar vorzugsweise
derart, dass sich die Kupplungsstange der SA-3-Mittel-
pufferkupplung in horizontaler Ebene relativ zu dem Wa-
genkasten bzw. der fest mit dem Wagenkasten verbun-
denen Kupplungsaufnahme verschwenken lässt.
[0024] Vorzugsweise ist dabei der wagenkastenseiti-
ge Endbereich des hinteren Kupplungsstangenabschnit-
tes der erfindungsgemäßen Mittelpufferkupplung kom-
plementär zu der bereits erwähnten mit dem Wagenka-
sten verbundenen Kupplungsaufnahme ausgebildet der-
art, dass der wagenkastenseitige Endbereich des hinte-
ren Kupplungsstangenabschnittes vorzugsweise form-
schlüssig in die Kupplungsaufnahme einsteckbar ist und
derart vorzugsweise lösbar fixiert werden kann. Die
Kupplungsaufnahme sollte dabei so ausgebildet sein,
dass auch der wagenkastenseitige Endbereich der
Kupplungsstange einer Mittelpufferkupplung vom Typ
SA-3 einsteckbar und mit dem Wagenkasten verbindbar
ist.
[0025] Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass
ein mit der erfindungsgemäßen Mittelpufferkupplung
ausgerüsteter Wagenkasten rasch umrüsten lässt, ohne
dass die Kupplungsaufnahme, d.h. die Schnittstelle zwi-
schen der Kupplungsstange und dem Wagenkasten, ver-
ändert werden muss. Hierbei ist es von Vorteil, wenn der
hintere Kupplungsstangenabschnitt derart ausgebildet
ist, dass er in der Kupplungsaufnahme so gehalten wird,
dass alle Rotationsfreiheitsgrade des hinteren Kupp-
lungsstangenabschnittes relativ zu der Kupplungsauf-
nahme fixiert sind. Andererseits sollte die Kupplungsauf-

nahme so ausgebildet sein, dass der hintere Kupplungs-
stangenbereich einer Mittelpufferkupplung vom Typ SA-
3 in horizontaler Ebene verschwenkbar ist, wenn der hin-
tere Kupplungsstangenbereich der SA-3 Mittelpuffer-
kupplung in der Kupplungsaufnahme gehalten wird.
[0026] Der wagenkastenseitige Endbereich des hinte-
ren Kupplungsstangenabschnittes sollte demnach im
Vergleich zu dem wagenkastenseitigen Endbereich der
Kupplungsstange einer SA-3-Mittelpufferkupplung eine
leicht abgeänderte Konfiguration aufweisen, da die
Kupplungsstange einer SA-3-Mittelpufferkupplung der-
art in der Kupplungsaufnahme aufzunehmen ist, dass
sich die Kupplungsstange relativ zu der Kupplungsauf-
nahme in horizontaler Ebene verschwenken lässt, wäh-
rend bei der erfindungsgemäßen Lösung eine Ver-
schwenkbarkeit des hinteren Kupplungsstangenab-
schnittes relativ zu der Kupplungsaufnahme nicht gege-
ben ist.
[0027] Demnach bleibt festzuhalten, dass es die erfin-
dungsgemäße Lösung ermöglicht, dass die herkömmlich
verwendete Anlenkung der Kupplungsstange nicht ab-
geändert werden muss, um den Wagenkasten mit einer
SA-3-Mittelpufferkupplung oder mit einer zur SA-3-Mit-
telpufferkupplung alternativen Mittelpufferkupplung aus-
zurüsten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bei der
erfindungsgemäßen Lösung zwischen den beiden Kupp-
lungsstangenabschnitten vorgesehene Verbindung die
im Fahrbetrieb auftretenden Querbewegungen kompen-
siert, sodass die Kupplungsköpfe starr miteinander ge-
kuppelt werden können.
[0028] Dadurch, dass mit der erfindungsgemäßen Lö-
sung ein im Fahrbetrieb auftretender Höhenversatz zwi-
schen zwei miteinander verbundenen Wagenkästen mit
Hilfe der Verbindung zwischen den Kupplungsstangen-
abschnitten kompensiert wird, kann der Kupplungskopf
im Vergleich zu einem Kupplungskopf einer Mittelpuffer-
kupplung vom Typ SA-3 hinsichtlich seiner vertikalen Ab-
messungen kleiner ausgeführt werden, was sich positiv
auf das Gesamtgewicht der Mittelpufferkupplung aus-
wirkt. Andererseits können die Kupplungsköpfe der be-
nachbarten Wagenkästen mit Hilfe der mechanischen
Kupplung relativ zueinander starr verbunden werden,
was eine Grundvoraussetzung ist, damit die Mittelpuffer-
kupplung nicht nur zum mechanischen Verbinden be-
nachbarter Wagenkästen, sondern auch zum Durchkup-
peln von elektrischen Leitungen und/oder Druckluftlei-
tungen dienen kann.
[0029] Aus dem Stand der Technik ist es sehr wohl
bereits bekannt, eine Kupplungsstange zweiteilig auszu-
führen, wobei die beiden Kupplungsstangenabschnitte
relativ zueinander um einen durch einen Verbindungs-
bolzen definierte Drehachse in horizontaler Ebene ver-
schwenkbar sind. Beispielsweise ist in der Druckschrift
EP 1 985 518 A1 eine solche Mittelpufferkupplung be-
schrieben, bei welcher mit Hilfe eines Verschwenkme-
chanismus der vordere Kupplungsstangenabschnitt re-
lativ zum hinteren Kupplungsstangenabschnitt in hori-
zontaler Ebene verschwenkt werden kann.

5 6 



EP 2 335 996 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0030] Der Aufbau und die Funktionsweise einer der-
artigen aus dem Stand der Technik bekannten Knick-
kupplung können jedoch nicht wirklich mit dem Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung verglichen werden, da
bei den herkömmlichen Knickkupplungen eine mehrtei-
lige Kupplungsstange nur zu dem Zweck zum Einsatz
kommt, um zu ermöglichen, dass der Kupplungskopf in
das Fahrzeugprofil einschwenkbar und in die Kupplungs-
ebene ausschwenkbar ist. Dieser in horizontaler Ebene
ausgeführte Ein- und Ausschwenkvorgang eignet sich
nicht, um im Fahrbetrieb die in üblicher Weise auftreten-
de Relativbewegungen zwischen zwei miteinander ver-
bundenen Kupplungsköpfen zu kompensieren. Hierbei
ist darauf hinzuweisen, dass bei der erfindungsgemäßen
Lösung die beiden Kupplungsstangenabschnitte derart
miteinander verbunden sind, dass diese im Fahrbetrieb
relativ zueinander bewegbar sind, um auf diese Weise
Relativbewegungen zwischen zwei miteinander verbun-
denen Kupplungsköpfen zu kompensieren. Bei einer
Knickkupplung, wie sie beispielsweise in der Druckschrift
EP 1 985 518 A1 beschrieben wird, kann die mehrteilig
ausgeführte Kupplungsstange derartige im Fahrbetrieb
auftretende Relativbewegungen eindeutig nicht kom-
pensieren. Darüber hinaus ist anzumerken, dass bei ei-
ner Knickkupplung der Ein- und Ausschwenkvorgang
des Kupplungskopfes nicht im Fahrbetrieb vorgenom-
men wird.
[0031] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Lösung sind in den abhängigen Patentansprü-
chen angegeben.
[0032] So ist in einer besonders bevorzugten Realisie-
rung der erfindungsgemäßen Lösung vorgesehen, dass
die beiden Kupplungsstangenabschnitte mit Hilfe minde-
stens einer Gelenkanordnung miteinander gelenkig ver-
bunden sind derart, dass der vordere Kupplungsstan-
genabschnitt zumindest in vertikaler und/oder horizonta-
ler Ebene relativ zu dem hinteren Kupplungsstangenab-
schnitt bewegbar ist. Durch das Vorsehen einer derarti-
gen Gelenkanordnung ist es insbesondere möglich, dass
mit der Kupplungsstange vertikale und/oder horizontale
Winkelausschläge realisierbar sind, um auf diese Weise
einen Höhenversatz zwischen zwei miteinander verbun-
denen Wagenkästen kompensieren zu können. Dies ist
insbesondere bei Mittelpufferkupplungen von Vorteil, bei
denen der wagenkastenseitige Endbereich der Kupp-
lungsstange derart mit dem Wagenkasten verbunden ist,
dass sich der wagenkastenseitige Endbereich der Kupp-
lungsstange gar nicht oder nur bedingt in vertikaler Rich-
tung relativ zu dem Wagenkasten verschwenken lässt.
[0033] Als Gelenkanordnung zum gelenkigen Verbin-
den der beiden Kupplungsstangenabschnitte können un-
terschiedliche Ausführungsformen zum Einsatz kom-
men. Beispielsweise ist es denkbar, dass als Gelenkan-
ordnung ein Drehgelenk zum Einsatz kommt, welches
eine Relativbewegung der beiden Kupplungsstangenab-
schnitte nur in der vertikalen Ebene zulässt. Wenn hin-
sichtlich der Lenkbewegung mehr Freiheitsgrade er-
wünscht sind, ist es alternativ zu einem Drehgelenk denk-

bar, als Gelenkanordnung ein Kugelgelenk mit drei Frei-
heitsgraden einzusetzen, bei dem der Gelenkkopf eine
kugelähnliche Form aufweist, sodass durch diese Geo-
metrie die Gelenkanordnung prinzipiell in alle Richtun-
gen beweglich ist.
[0034] Kommt zum gelenkigen Verbinden der beiden
Kupplungsstangenabschnitte ein Kugelgelenk zum Ein-
satz, sind zwischen den beiden Kupplungsstangenab-
schnitten rotatorische Relativbewegungen möglich, um
nicht nur vertikale Winkelausschläge, sondern auch ho-
rizontale Winkelausschläge sowie Torsionsbewegungen
während des Fahrbetriebes bei spielfreier Übertragung
von Zug- und Stoßkräften zwischen zwei miteinander
verbundenen Wagenkästen zu ermöglichen.
[0035] In einer bevorzugten Realisierung der Verbin-
dung zwischen den beiden Kupplungsstangenabschnit-
ten ist vorgesehen, dass ein erster der beiden Kupp-
lungsstangenabschnitte, beispielsweise der vordere
(kupplungskopfseitige) Abschnitt, an seinem dem zwei-
ten Kupplungsstangenabschnitt zugewandten Endbe-
reich, beispielsweise an seinem dem hinteren Kupp-
lungsstangenabschnitt zugewandten Endbereich, ein
zumindest bereichsweise kugelförmiges Kopfstück auf-
weist, während der zweite Kupplungsstangenabschnitt,
beispielsweise der hintere Kupplungsstangenabschnitt,
an seinem dem ersten Kupplungsstangenabschnitt zu-
gewandten Endbereich, beispielsweise an seinem dem
vorderen Kupplungsstangenabschnitt zugewandten
Endbereich, eine zumindest bereichsweise komplemen-
tär zu dem kugelförmigen Kopfbereich ausgebildete Auf-
nahme aufweist, in welcher der kugelförmige Kopfbe-
reich aufgenommen ist. Bei dieser Ausführungsform der
Verbindung zwischen den beiden Kupplungsstangenab-
schnitten sind horizontale und vertikale Winkelausschlä-
ge sowie Torsionsbewegungen während des Fahrbetrie-
bes bei spielfreier Übertragung der Zug- und Stoßkräfte
möglich, sodass mit der Kupplungsstange nicht nur ein
Höhenversatz in vertikaler Richtung, sondern auch eine
Schwenkbewegung in horizontaler Richtung sowie eine
Torsionsbewegung kompensiert werden kann.
[0036] In einer bevorzugten Weiterbildung der zuletzt
genannten Ausführungsform, bei welcher die gelenkige
Verbindung der beiden Kupplungsstangenabschnitte mit
Hilfe eines in eine Aufnahme aufgenommenen kugelför-
migen Kopfstückes realisiert wird, ist vorgesehen, dass
der zweite Kupplungsstangenabschnitt, beispielsweise
der hintere Kupplungsstangenabschnitt, an seinem dem
ersten Kupplungsstangenabschnitt zugewandten End-
bereich, beispielsweise an seinem dem vorderen Kupp-
lungsstangenabschnitt zugewandten Endbereich, min-
destens eine Lagerschale aufweist, welche zusammen
mit der Aufnahme ein Lager für das kugelförmige Kopf-
stück ausbildet. Vorzugsweise ist dabei die mindestens
eine Lagerschale lösbar mit dem ersten Kupplungsstan-
genabschnitt zugewandten Endbereich des zweiten
Kupplungsstangenabschnittes verbunden. Auf diese
Weise lässt sich in einer einfach zu realisierenden Weise
das kugelförmige Kopfstück in der Aufnahme einsetzen,

7 8 



EP 2 335 996 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wobei anschließend die mindestens eine Lagerschale an
dem Endbereich des zweiten Kupplungsstangenab-
schnittes befestigt wird, um bei Zugbelastung im Fahr-
betrieb ein Herausfallen des kugelförmigen Kopfstückes
aus der Aufnahme zu verhindern. Selbstverständlich
kommen hierbei aber auch andere Ausführungsformen
zum Verbinden der beiden Kupplungsstangenabschnitte
in Frage.
[0037] So ist es beispielsweise denkbar, dass die La-
gerschale einstückig ausgeführt ist und mit Hilfe einer an
dem Endbereich des zweiten Kupplungsstangenab-
schnittes vorgesehenen Gewindes spielfrei mit dem
zweiten Kupplungsstangenabschnitt verbunden ist.
[0038] Um die Bewegung des vorderen Kupplungs-
stangenabschnittes und des hinteren Kupplungsstan-
genabschnittes relativ zueinander begrenzen zu können,
ist es denkbar, einen entsprechenden Anschlag vorzu-
sehen. Dieser Anschlag kann beispielsweise durch An-
schlagflächen gebildet sein, die - wenn zur Verbindung
der beiden Kupplungsstangenabschnitte mindestens ei-
ne Lagerschale zum Einsatz kommt - insbesondere an
dieser mindestens einen Lagerschale ausgebildet sein
kann. Durch das Vorsehen eines derartigen Anschlages
lässt sich die Bewegung der beiden Kupplungsstangen-
abschnitte relativ zueinander auf vorab festlegbare Win-
kelausschläge reduzieren.
[0039] Grundsätzlich ist es denkbar, dass zumindest
bereichsweise zwischen dem vorderen und hinteren
Kupplungsstangenabschnitt ein Dämpfungselement,
insbesondere ein aus einem Elastomer gebildetes
Dämpfungselement, vorgesehen ist zum Abdämpfen der
im normalen Fahrbetrieb von dem vorderen Kupplungs-
stangenabschnitt auf den hinteren Kupplungsstangen-
abschnitt übertragenen Druckkräfte. Beispielsweise ist
es denkbar, die beiden Kupplungsstangenabschnitte
miteinander über ein Sphärolager zu verbinden, d. h.
durch ein Lager, bei welchem ein mit dem vorderen oder
hinteren Kupplungsstangenabschnitt verbundenes ku-
gelförmiges Kopfstück innerhalb einer mit dem anderen
Kupplungsstangenabschnitt verbundenen äußeren Ku-
gelschale durch eine beidseitig anvulkanisierte Elasto-
merschicht festhaftend miteinander verbunden sind. Ein
Sphärolager zeichnet sich durch eine Druckvorspannung
im Elastomer aus. Durch die Wahl der Kalibrierung, d. h.
die Höhe dieser Vorspannung, kann die Lebensdauer
des Sphärolagers wesentlich beeinflusst werden, wobei
gerade bei höchst beanspruchten Teilen, wie z. B. in der
Kupplungsstange einer Mittelpufferkupplung, dies von
ausschlaggebender Bedeutung ist.
[0040] Selbstverständlich sind aber auch andere Aus-
führungsformen denkbar, um ein Dämpfungselement
zwischen dem vorderen und dem hinteren Kupplungs-
stangenabschnitt zum Abdämpfen der im normalen
Fahrbetrieb auftretenden Druck- oder Stoßkräfte vorzu-
sehen.
[0041] Zusätzlich oder alternativ zu der zuletzt ge-
nannten Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung
ist es zum Abdämpfen der im normalen Fahrbetrieb über

die Kupplungsstange übertragenen Zug- oder Stoßkräfte
von Vorteil, wenn in dem vorderen und/oder hinteren
Kupplungsstangenabschnitt mindestens ein vorzugs-
weise regenerativ ausgebildetes Energieabsorptionsele-
ment integriert ist. Denkbar ist es beispielsweise, als En-
ergieabsorptionselement einen gashydraulischen Puffer
(z.B. Twin-Stroke®-Puffer), ein hydrostatisches Energie-
absorptionselement oder eine Dämpfungsfeder in zu-
mindest einem der beiden Kupplungsstangenabschnitte
vorzusehen.
[0042] Ein derartiges in der Kupplungsstange vorge-
sehenes Energieabsorptionselement dient zum Ab-
dämpfen der während des normalen Fahrbetriebs bei-
spielsweise bei einem mehrgliedrigen Fahrzeug zwi-
schen einzelnen Wagenkästen auftretenden Stoß- und
Druckkräften.
[0043] Grundsätzlich ist es bevorzugt, einen modula-
ren Aufbau für die Mittelpufferkupplung bereitzustellen,
um Wartungsarbeiten an den einzelnen Komponenten
der Mittelpufferkupplung, und insbesondere Wartungs-
arbeiten an dem Kupplungskopf flexibler ausführen zu
können. Zu diesem Zweck ist es bevorzugt, wenn der
Kupplungskopf vorzugsweise lösbar mit dem vorderen
Kupplungsstangenabschnitt verbunden ist. Alternativ
hierzu ist es aber auch denkbar, dass der Kupplungskopf
integral in dem vorderen Endbereich des vorderen Kupp-
lungsstangenabschnittes ausgebildet ist, wie es bei-
spielsweise bei der in den Figuren 1a und 1b dargestell-
ten und in der Beschreibungseinleitung diskutierten Mit-
telpufferkupplung vom Typ SA-3 der Fall ist.
[0044] Um zu gewährleisten, dass die gelenkige Ver-
bindung zwischen den beiden Kupplungsstangenab-
schnitten möglichst wartungsfrei funktioniert und insbe-
sondere unabhängig von Witterungseinflüssen ist, weist
die erfindungsgemäße Mittelpufferkupplung in einer be-
vorzugten Weiterbildung eine Abdeckung auf zum Ab-
decken des Übergangsbereiches zwischen den beiden
Kupplungsstangenabschnitten. Diese Abdeckung kann
beispielsweise als Federbalg ausgeführt sein, wobei
grundsätzlich von Vorteil ist, wenn die Abdeckung lösbar
mit den beiden Kupplungsstangenabschnitten verbun-
den ist, um bei Bedarf einen raschen Zugang zu dem
Übergangsbereich zwischen den Kupplungsstangenab-
schnitten zu ermöglichen.
[0045] Um die Kupplungsstange einer Mittelpuffer-
kupplung vom Typ SA-3 alternativ zu der Kupplungsstan-
ge der erfindungsgemäßen Lösung mit dem Wagenka-
sten verbinden zu können, ist vorgesehen, dass der hin-
tere Kupplungsstangenabschnitt über einen im Wesent-
lichen vertikal verlaufenden Keil mit einem Zugbügel der-
art verbunden ist, dass der hintere Kupplungsstangen-
abschnitt relativ zu dem Zugbügel nur dann in horizon-
taler Ebene verschwenkbar ist, wenn die Kupplungsstan-
ge der SA-3-Mittelpufferkupplung mit dem Wagenkasten
verbunden ist, wobei der Zugbügel als Kraftübertra-
gungselement dient zum Übertragen von im Fahrbetrieb
auftretenden Zug- und Stoßkräften von der Kupplungs-
stange auf den mit der Mittelpufferkupplung verbunde-
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nen Wagenkasten. Ist hingegen die Kupplungsstange
der erfindungsgemäßen Mittelpufferkupplung mit dem
Zugbügel verbunden, ist Sorge zu tragen, dass der hin-
tere Kupplungsstangenabschnitt relativ zu dem Zugbü-
gel unbeweglich ist derart, dass der hintere Kupplungs-
stangenabschnitt relativ zum Wagenkasten nur in
Zuglängsrichtung beweglich ist. Die erfindungsgemäße
Lösung eignet sich demnach insbesondere dazu, um ei-
ne herkömmliche Mittelpufferkupplung vom Typ SA-3
nachträglich einzusetzen, wobei keine konstruktiven Än-
derungen bei der Anlenkung der Kupplungsstange an
der Stirnseite des Wagenkastens vorzunehmen sind.
[0046] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der zuletzt
genannten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der
hintere Kupplungsstangenabschnitt relativ zu dem Zug-
bügel in Längsrichtung verschiebbar mit dem Wagenka-
sten verbunden ist, um die Absorption von im normalen
Fahrbetrieb auftretenden Druckkräften über ein mit dem
Zugbügel zusammenwirkenden Federelement zu ge-
währleisten.
[0047] Schließlich ist in einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mittelpuffer-
kupplung vorgesehen, dass ein Energieverzehrelement,
beispielsweise in Gestalt eines Federapparates oder in
Gestalt eines Verformungsrohres, zwischen dem hinte-
ren Kupplungsstangenabschnitt und dem Wagenkasten
angeordnet und ausgelegt ist, um zumindest teilweise
die in einem Crashfall oder im normalen Fahrbetrieb auf-
tretende und von der Kupplungsstange auf den Wagen-
kasten übertragene Stoßenergie zu verzehren, d. h. in
plastische Verformungsarbeit und Wärme umzuwandeln
oder zu absorbieren. Das Vorsehen eines derartigen En-
ergieverzehrelements hat den Vorteil, dass in einem
Crashfall, beispielsweise wenn der Wagenkasten auf ein
Hindernis aufprallt, die dabei anfallende Stoßenergie
nicht ungedämpft in das Untergestell des Wagenkastens
übertragen wird. Vielmehr kann durch das Vorsehen ei-
nes Energieverzehrelements die in einem solchen Cras-
hfall anfallende Stoßenergie zumindest teilweise abge-
baut werden, sodass wirksam verhindert werden kann,
dass das Fahrzeuguntergestell extremen Belastungen
ausgesetzt und unter Umständen beschädigt oder gar
zerstört wird.
[0048] Es ist denkbar, als Energieverzehrelement ein
Verformungsrohr einzusetzen, welches nach Über-
schreiten einer kritischen in das Energieverzehrelement
eingeleiteten Stoßkraft anspricht und durch plastische
Verformung einen Teil der in das Energieverzehrelement
eingeleiteten Stoßenergie abbaut. Selbstverständlich
kommen als Energieverzehrelement aber auch andere
Ausführungsformen, beispielsweise wabenförmige
Crashstrukturen etc., in Frage.
[0049] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
beiliegenden Zeichnungen eine Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Lösung näher beschrieben.
[0050] Es zeigen:

Fig. 1a eine herkömmliche aus dem Stand der Tech-

nik bekannte Mittelpufferkupplung vom Typ
SA-3 in einer teilgeschnittenen Seitenansicht;

Fig. 1b die in Fig. 1a dargestellte herkömmliche Mit-
telpufferkupplung in einer teilgeschnittenen
Draufsicht;

Fig. 2a eine Seitenschnittansicht auf eine Kupplungs-
stange bei einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Mittelpufferkupplung; und

Fig. 2b eine Draufsicht auf die in Fig. 2a dargestellte
Kupplungsstange.

In den Figuren 1a und 1b ist eine aus dem Stand der
Technik bekannte, herkömmliche Mittelpufferkupplung
101 in einer teilgeschnittenen Seitenansicht (Fig. 1a)
bzw. in einer teilgeschnittenen Draufsicht (Fig. 1b) ge-
zeigt. Bei dieser Mittelpufferkupplung 101 handelt es sich
um eine Zugkupplung vom Typ SA-3, bei welcher eine
Kupplungsstange 110 über einen im Wesentlichen senk-
recht verlaufenden Keil 150 mit einem mit dem Unterge-
stell des Wagenkastens verbundenen Zugbügel 151 ver-
bunden wird, wodurch lediglich eine horizontale Winkel-
auslenkung der Kupplungsstange 110 relativ zu dem Wa-
genkasten realisierbar ist.
[0051] Die im Fahrbetrieb auftretenden vertikalen Re-
lativbewegungen zwischen gekuppelten Fahrzeugen
werden bei der herkömmlichen Mittelpufferkupplung 101
vom Typ SA-3 durch ein Abgleiten der hakenförmigen
Kupplungsköpfe 120 aneinander realisiert. Diese Form
der Vertikalbewegung erfordert relativ viel Spiel zwi-
schen den Kupplungsflächen der miteinander verbunde-
nen Kupplungsköpfe 120, was insbesondere im Perso-
nentransport zu Komforteinbußen durch Ruckeln und
Störgeräuschen führt. Weiterhin hat das Aneinanderrei-
ben der Kupplungsköpfe 120 einen hohen Verschleiß zur
Folge und verhindert zusätzlich eine Übertragung von
Druckluft oder elektrischen Signalen durch am Kupp-
lungskopf 120 befestigte Elemente, da hierzu die Kupp-
lungsköpfe 120 zweier benachbarter Wagenkästen starr
miteinander verbunden sein müssten.
[0052] Durch die erfindungsgemäße Lösung, welche
nachfolgend anhand des in den Figuren 2a und 2b dar-
gestellten Ausführungsbeispiels näher beschrieben
wird, bestehen alle diese Nachteile nicht. Im Einzelnen
zeichnet sich die erfindungsgemäße Lösung dadurch
aus, dass durch die besondere Ausführungsform der
Kupplungsstange horizontale und vertikale Winkelaus-
schläge sowie Torsionsbewegungen während des Fahr-
betriebes bei spielfreier Übertragung von Zug- und
Stoßkräften ermöglicht werden.
[0053] Eine mögliche Realisierung der erfindungsge-
mäßen Lösung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf
die Darstellungen in den Figuren 2a und 2b beschrieben.
Im Einzelnen ist in Fig. 2a in einer Seitenschnittansicht
die Kupplungsstange 10 einer Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Mittelpufferkupplung 1 dargestellt,
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während in Fig. 2b diese Kupplungsstange 10 in einer
Draufsicht gezeigt ist.
[0054] Wie dargestellt, ist bei der erfindungsgemäßen
Mittelpufferkupplung 1 die Kupplungsstange 10 mit ihrem
hinteren, wagenkastenseitigen Endbereich mit einem
(nicht explizit dargestellten) Wagenkasten verbunden.
Im Einzelnen ist der hintere, wagenkastenseitige Endbe-
reich der Kupplungsstange 10 in einer als Zugbügel 51
ausgebildeten Kupplungsaufnahme eingesteckt. Der
wagenkastenseitige Endbereich des hinteren Kupp-
lungsstangenabschnittes 12 ist komplementär zu der
Kupplungsaufnahme ausgebildet derart, dass der wa-
genkastenseitige Endbereich des hinteren Kupplungs-
stangenabschnittes 12 formschlüssig in die Kupplungs-
aufnahme einsteckbar und dort mit Hilfe eines Absteck-
keils 50 lösbar mit dem Zugbügel 51 verbunden ist. Dabei
wird der Absteckkeil 50 durch in dem Zugbügel 51 vor-
gesehene Öffnungen 53 und ein fluchtend zu diesen Öff-
nungen 53 am wagenkastenseitigen Endbereich der
Kupplungsstange 10 vorgesehenes Langloch 52 ge-
steckt.
[0055] Damit die Mittelpufferkupplung 1 bei Höhenver-
satz zwischen zwei benachbarten Fahrzeugen eine si-
chere Verbindung beibehalten kann, ohne dass sich die
beiden miteinander verbundenen Kupplungsköpfe in ver-
tikaler Richtung relativ zueinander verschieben müssen,
ist bei der in den Figuren 2a und 2b dargestellten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Mittelpufferkupp-
lung 1 die Kupplungsstange 10 in zwei Abschnitte 11, 12
unterteilt. Diese beiden Kupplungsstangenabschnitte
11, 12 sind gelenkig miteinander verbunden, sodass die
beiden Kupplungsstangenabschnitte 11, 12 im Fahrbe-
trieb des Fahrzeuges relativ zueinander bewegbar sind
und horizontale und vertikale Winkelausschläge sowie
Torsionsbewegungen ermöglichen.
[0056] Im Einzelnen ist bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass der vordere Kupplungs-
stangenabschnitt 11 an seinem dem hinteren Kupp-
lungsstangenabschnitt 12 zugewandten Endbereich ein
kugelförmiges Kopfstück 13 aufweist, welches in einer
Aufnahme 14 aufgenommen ist, wobei diese Aufnahme
14 an dem dem vorderen Kupplungsstangenabschnitt 11
zugewandten Endbereich des hinteren Kupplungsstan-
genabschnittes 12 ausgebildet ist.
[0057] Des Weiteren ist an dem dem vorderen Kupp-
lungsstangenabschnitt 11 zugewandten Endbereich des
hinteren Kupplungsstangenabschnittes 12 eine einstük-
kig ausgeführte Lagerschale 15 vorgesehen, welche zu-
sammen mit der Aufnahme 14 ein Lager für das kugel-
förmige Kopfstück 13 ausbildet. Die Lagerschale 15 ist
vorzugsweise lösbar mit dem dem vorderen Kupplungs-
stangenabschnitt 11 zugewandten Endbereich des hin-
teren Kupplungsstangenabschnittes 12 verbunden, um
die Montage der insgesamt zweiteilig ausgebildeten
Kupplungsstange 10, und insbesondere den Zusam-
menbau der beiden Kupplungsstangenabschnitte 11, 12
zu vereinfachen. Im Einzelnen ist bei der dargestellten
Ausführungsform die Lagerschale 15 mit Hilfe eines an

dem Endbereich des hinteren Kupplungsstangenab-
schnittes 12 vorgesehenen Gewindes 21 spielfrei mit
dem hinteren Kupplungsstangenabschnitt 12 verbun-
den.
[0058] Um die Montage der erfindungsgemäßen Mit-
telpufferkupplung 1 zu erleichtern, ist es denkbar, dass
der vordere Kupplungsstangenabschnitt 11 in ihrem ver-
jüngten Durchmesser in Höhe der Abdeckung 17 geteilt
ist, wobei die beiden Teile des vorderen Kupplungsstan-
genabschnittes 11 erst nach der Montage des Kopfstük-
kes 13 in der Lagerschale 15 verschweißt werden.
[0059] Demgemäß sind die beiden Kupplungsstan-
genabschnitte 11, 12 über eine Art Kugelgelenk 30 mit-
einander verbunden, sodass bei der erfindungsgemäßen
Lösung der Kupplungsstange 10 die Funktion als kraft-
übertragendes Gelenk zukommt, und eine spielfrei Ver-
bindung zwischen dem (in den Zeichnungen nicht explizit
dargestellten) Kupplungskopf und dem Fahrzeugunter-
gestell herstellen. Hierbei ermöglicht die Kupplungsstan-
ge 10 horizontale und vertikale Winkelausschläge sowie
Torsionsbewegungen während des Fahrbetriebes.
[0060] Die in den Zeichnungen dargestellte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Lösung ist ferner mit
einer ringförmigen Anschlagfläche 16 versehen, um zu-
mindest die vertikale Auslenkung des vorderen Kupp-
lungsstangenabschnittes 11 relativ zu dem hinteren
Kupplungsstangenabschnittes 12 begrenzen zu können.
[0061] Des Weiteren ist der Übergang zwischen dem
vorderen und hinteren Kupplungsstangenabschnitt 11,
12 mit einer Abdeckung 17 geschützt, um das in der
Kupplungsstange 10 integrierte Kugelgelenk 30 mög-
lichst wartungsfrei zu gestalten. Diese Abdeckung 17 ist
lösbar mit sowohl dem vorderen als auch dem hinteren
Kupplungsstangenabschnitt 11, 12 verbunden, um bei
Bedarf den raschen Zugang zu der zwischen dem vor-
deren und hinteren Kupplungsstangenabschnitt 11, 12
vorgesehenen Gelenkanordnung sicherzustellen. Zur
lösbaren Verbindung der Abdeckung 17 mit den Kupp-
lungsstangenabschnitten 11, 12 können Schrauben 18
zu Einsatz kommen.
[0062] An dem vorderen Endbereich des vorderen
Kupplungsstangenabschnittes 11 kann ein (in den Zeich-
nungen nur andeutungsweise dargestellter) Kupplungs-
kopf 20, beispielsweise ein Kupplungskopf vom Schar-
fenberg®-Typ oder ein Kupplungskopf vom Wedgelock-
Typ, beispielsweise mit Hilfe von Schrauben 19 lösbar
befestigt werden. Denkbar ist es allerdings auch, dass
der Kupplungskopf 20 integral mit dem vorderen Endbe-
reich des vorderen Kupplungsstangenabschnittes 11
ausgebildet ist.
[0063] Obwohl in den Zeichnungen nicht explizit dar-
gestellt, ist es denkbar, zumindest bereichsweise zwi-
schen dem vorderen und hinteren Kupplungsstangenab-
schnitt 11, 12 ein Dämpfungselement, insbesondere ein
aus einem Elastomer gebildetes Dämpfungselement,
vorzusehen, um die im normalen Fahrbetrieb von dem
vorderen Kupplungsstangenabschnitt 11 auf den hinte-
ren Kupplungsstangenabschnitt 12 übertragenen Druck-
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kräfte abdämpfen zu können. Hierbei ist es denkbar,
dass auf dem kugelförmigen Kopfstück 13 eine Elasto-
merschicht anvulkanisiert ist. Alternativ oder zusätzlich
kann auch auf der Innenfläche der mit der Lagerschale
15 sowie mit der Aufnahme 14 gebildeten äußeren Ku-
gelschale eine Elasatomerschicht anvulkanisiert sein.
[0064] Zusätzlich oder alternativ hierzu ist es ferner
denkbar, zumindest in einem der beiden Kupplungsstan-
genabschnitte 11, 12 ein Energieabsorptionselement
zum Abdämpfen der im normalen Fahrbetrieb über die
Kupplungsstange 10 übertragenen Zug- / Stoßkräfte zu
integrieren. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei der
dargestellten Ausführungsform eine Dämpfung mit Hilfe
eines Federapparates 55 zwischen dem Kupplungsstan-
genabschnitt 12 und dem Wagenkasten realisiert wird.
[0065] Wie bereits angedeutet, ist bei der in den Figu-
ren 2a und 2b dargstellten Ausführungsform der hintere
Kupplungsstangenabschnitt 12 über einen im Wesentli-
chen vertikal verlaufenden Keil 50 mit der Kupplungsauf-
nahme bzw. dem Zugbügel 51 fest verbunden derart,
dass der hintere Kupplungsstangenabschnitt 12 relativ
zu dem Zugbügel 51 weder in horizontaler noch in verti-
kaler Ebene verschwenkbar ist. Der Zugbügel 51 dient
dabei als Kraftübertragungselement zum Übertragen
von im Fahrbetrieb auftretenden Zug- und Stoßkräften
von der Kupplungsstange 10 auf den mit der Mittelpuf-
ferkupplung 1 verbundenen Wagenkasten. Der Zugbü-
gel 51 ist mit dem Wagenkasten fest verbunden. Aller-
dings ist der hintere Kupplungsstangenabschnitt 12 über
eine gewisse von dem Keil 50 und den Öffnungen 53
vorgegebenen Wegstrecke in Längsrichtung L der Kupp-
lungsstange 10 relativ zu dem Zugbügel 51 verschiebbar.
Mit Hilfe des bereits erwähnten Federapparates 55 wird
die Kupplungsstange 10 in Längsrichtung L in Richtung
des Kupplungskopfes gedrückt, so dass die Kupplungs-
stange 10 im Fahrbetrieb nachgeben und Stöße ab-
dämpfen kann.
[0066] Es ist grundsätzlich auch denkbar, dass bei der
erfindungsgemäßen Lösung der Zugbügel 51 in Längs-
richtung verschiebbar mit dem Wagenkasten verbunden
ist, wobei ebenfalls ein Federapparat 55 zum Einsatz
kommen kann.
[0067] Die Erfindung ist nicht auf die unter Bezugnah-
me auf die Figuren 2a und 2b beschriebene Ausfüh-
rungsform beschränkt. Vielmehr können in der Kupp-
lungsstange 10 auch andere Gelenkanordnungen zum
Verbinden der jeweiligen Kupplungsstangenabschnitte
11, 12 vorgesehen sein. Auch ist es grundsätzlich denk-
bar, dass ferner ein vorzugsweise destruktiv ausgebilde-
tes Energieverzehrelement, beispielsweise in Gestalt ei-
nes Verformungsrohres, vorgesehen ist, wobei dieses
Energieverzehrelement zwischen dem hinteren Kupp-
lungsstangenabschnitt 12 und dem Wagenkasten ange-
ordnet sein kann um zumindest teilweise die in einem
Crashfall auftretenden und von der Kupplungsstange 10
auf den Wagenkasten übertragene Stoßenergie zu ver-
zehren.

Bezugszeichenliste

[0068]

1 Mittelpufferkupplung

10 Kupplungsstange

11 vorderer Kupplungsstangenabschnitt

12 hinterer Kupplungsstangenabschnitt

13 kugelförmiges Kopfstück

14 Aufnahme

15 Lagerschale

16 Anschlag

17 Abdeckung

18 Schrauben

19 Schrauben

20 Kupplungskopf

21 Gewinde

30 Gelenkanordnung

50 Keil

51 Kupplungsaufnahme, Zugbügel

52 Langloch im hinteren Kupplungsstangenab-
schnitt

53 Langloch in der Kupplungsaufnahme / Zugbügel

55 Federapparat

101 Mittelpufferkupplung (Stand der Technik)

110 Kupplungsstange (Stand der Technik)

120 Kupplungskopf (Stand der Technik)

150 Keil (Stand der Technik)

151 Zugbügel (Stand der Technik)

152 Pendelaufhängung (Stand der Technik)

153 Zentrierbalken (Stand der Technik)

154 Druckplatte (Stand der Technik)
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155 Federapparat (Stand der Technik)

Patentansprüche

1. Mittelpufferkupplung (1) für ein spurgeführtes Fahr-
zeug, insbesondere Schienenfahrzeug, mit einer mit
einem Wagenkasten des Fahrzeuges verbindbaren
Kupplungsstange (10) und einem an dem wagenka-
stenseitigen Endbereich gegenüberliegenden vor-
deren Endbereich der Kupplungsstange (10) vorge-
sehenen Kupplungskopf (20),
dadurch gekennzeichnet,dass
die Kupplungsstange (10) in einen vorderen, kupp-
lungskopfseitigen Abschnitt (11) und einen hinteren,
wagenkastenseitigen Abschnitt (12) unterteilt ist,
wobei der vordere Kupplungsstangenabschnitt (11)
mit dem hinteren Kupplungsstangenabschnitt (12)
derart verbunden ist, dass beide Kupplungsstangen-
abschnitte (11, 12) im Fahrbetrieb relativ zueinander
bewegbar sind.

2. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 1,
wobei ferner mindestens eine Gelenkanordnung
(30) vorgesehen ist zum gelenkigen Verbinden der
beiden Kupplungsstangenabschnitte (11, 12) derart,
dass der vordere Kupplungsstangenabschnitt (11)
zumindest in vertikaler und/oder horizontaler Ebene
relativ zu dem hinteren Kupplungsstangenabschnitt
(12) bewegbar ist.

3. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei ein erster der beiden Kupplungsstangenab-
schnitte (11; 12) an seinem dem zweiten Kupplungs-
stangenabschnitt (12; 11) zugewandten Endbereich
ein zumindest bereichsweise kugelförmiges Kopf-
stück (13) und der zweite Kupplungsstangenab-
schnitt (12; 11) an seinem dem ersten Kupplungs-
stangenabschnitt (11; 12) zugewandten Endbereich
eine zumindest bereichsweise komplementär zu
dem kugelförmigen Kopfbereich (13) ausgebildete
Aufnahme (14) aufweist, in welcher der kugelförmige
Kopfbereich (13) aufgenommen ist.

4. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 3,
wobei der zweite Kupplungsstangenabschnitt (12;
11) an seinem dem ersten Kupplungsstangenab-
schnitt (11; 12) zugewandten Endbereich minde-
stens eine Lagerschale (15) aufweist, welche zu-
sammen mit der Aufnahme (14) ein Lager für das
kugelförmige Kopfstück (13) ausbildet.

5. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 4,
wobei die mindestens eine Lagerschale (15) lösbar
mit dem ersten Kupplungsstangenabschnitt (11; 12)
zugewandten Endbereich des zweiten Kupplungs-
stangenabschnittes (12; 11) verbunden ist.

6. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 4 oder 5,
wobei die Lagerschale (15) einteilig ausgeführt ist
und mit Hilfe eines an dem Endbereich des zweiten
Kupplungsabschnitt (12; 11) vorgesehenen Gewin-
des (21) spielfrei mit dem zweiten Kupplungsstan-
genabschnitt (12; 11) verbunden ist.

7. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ein Anschlag (16a, 16b)
vorgesehen ist zum Begrenzen der Bewegung des
vorderen Kupplungsstangenabschnittes (11) und
des hinteren Kupplungsstangenabschnittes (12) re-
lativ zueinander.

8. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 7 und einem
der Ansprüche 4 bis 6, wobei der Anschlag (16a,
16b) als eine an der mindestens einen Lagerschale
(15) ausgebildete Anschlagfläche ausgebildet ist.

9. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei in dem vorderen und/oder
hinteren Kupplungsstangenabschnitt (11, 12) min-
destens ein vorzugsweise regenerativ ausgebilde-
tes Energieabsorptionselement integriert ist zum Ab-
dämpfen der im normalen Fahrbetrieb über die
Kupplungsstange (10) übertragenen Zug- /
Stoßkräfte.

10. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
wobei der Kupplungskopf (20) vorzugsweise lösbar
mit dem vorderen Kupplungsstangenabschnitt (11)
verbunden ist; oder
wobei der Kupplungskopf (20) integral mit dem vor-
deren Endbereich des vorderen Kupplungsstangen-
abschnittes (11) ausgebildet ist.

11. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
wobei ferner eine Abdeckung (17) vorgesehen ist
zum Abdecken des Übergangsbereiches zwischen
dem vorderen und hinteren Kupplungsstangenab-
schnitt (11, 12).

12. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
wobei der hintere Kupplungsstangenabschnitt (12)
vorzugsweise über einen im Wesentlichen vertikal
verlaufenden Keil (50) mit einem Zugbügel (51) ver-
bindbar, insbesondere lösbar verbindbar ist, wobei
der Zugbügel (51) als Kraftübertragungselement
dient zum Übertragen von im Fahrbetrieb auftreten-
den Zug- und Stoßkräften von der Kupplungsstange
(10) auf den mit der Mittelpufferkupplung (1) verbun-
denen Wagenkasten.

13. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 12,
wobei der hintere Kupplungsstangenabschnitt (12)
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derart mit dem Zugbügel (51) vorzugsweise lösbar
verbindbar ist, dass alle Rotations-Freiheitsgrade
des hinteren Kupplungsstangenabschnittes (12) re-
lativ zu dem Zugbügel (51) fixiert sind.

14. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 12 oder 13,
wobei der hintere Kupplungsstangenabschnitt (12)
relativ zu dem Zugbügel (51) in Längsrichtung (L)
der Kupplungsstange (10) verschiebbar mit dem
Wagenkasten verbunden ist.

15. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der wagenkastenseitige
Endbereich des hinteren Kupplungsstangenab-
schnittes (12) der Kupplungsstange (10) komple-
mentär zu einer mit dem Wagenkasten verbundenen
Kupplungsaufnahme ausgebildet ist derart, dass der
wagenkastenseitige Endbereich des hinteren Kupp-
lungsstangenabschnittes (12) vorzugsweise form-
schlüssig in die Kupplungsaufnahme (56) einsteck-
bar und dort vorzugsweise lösbar fixierbar ist.

16. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 15,
wobei die Kupplungsaufnahme ausgebildet ist zur
Aufnahme und Halterung des wagenkastenseitigen
Endbereiches der Kupplungsstange (110) einer Mit-
telpufferkupplung (101) vom Typ SA-3 vorzugsweise
derart, dass sich die Kupplungsstange (110) relativ
zur Kupplungsaufnahme in horizontaler Ebene ver-
schwenken lässt.

17. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ferner ein Energieverzeh-
relement beispielsweise in Gestalt eines Federap-
parates (55) oder in Gestalt eines Verformungsroh-
res vorgesehen ist, wobei das Energieverzehrele-
ment zwischen dem hinteren Kupplungsstangenab-
schnitt (12) und dem Wagenkasten angeordnet ist,
um zumindest teilweise die im normalen Fahrbetrieb
oder in einem Crashfall auftretende und von der
Kupplungsstange (10) auf den Wagenkasten über-
tragene Stoßenergie zu absorbieren oder zu verzeh-
ren.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Mittelpufferkupplung (1) für ein spurgeführtes
Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug, mit ei-
ner mit einem Wagenkasten des Fahrzeuges ver-
bindbaren Kupplungsstange (10) und einem an dem
wagenkastenseitigen Endbereich gegenüberliegen-
den vorderen Endbereich der Kupplungsstange (10)
vorgesehenen Kupplungskopf (20),
wobei die Kupplungsstange (10) in einen vorderen,
kupplungskopfseitigen Abschnitt (11) und einen hin-
teren, wagenkastenseitigen Abschnitt (12) unterteilt

ist, wobei der vordere Kupplungsstangenabschnitt
(11) mit dem hinteren Kupplungsstangenabschnitt
(12) derart verbunden ist, dass beide Kupplungs-
stangenabschnitte (11, 12) im Fahrbetrieb relativ zu-
einander bewegbar sind,
ein erster der beiden Kupplungsstangenabschnitte
(11; 12) an seinem dem zweiten Kupplungsstangen-
abschnitt (12; 11) zugewandten Endbereich ein zu-
mindest bereichsweise kugelförmiges Kopfstück
(13) und der zweite Kupplungsstangenabschnitt (12;
11) an seinem dem ersten Kupplungsstangenab-
schnitt (11; 12) zugewandten Endbereich eine zu-
mindest bereichsweise komplementär zu dem ku-
gelförmigen Kopfbereich (13) ausgebildete Aufnah-
me (14) aufweist, in welcher der kugelförmige Kopf-
bereich (13) aufgenommen ist.

2. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 1,
wobei der zweite Kupplungsstangenabschnitt (12;
11) an seinem dem ersten Kupplungsstangenab-
schnitt (11; 12) zugewandten Endbereich minde-
stens eine Lagerschale (15) aufweist, welche zu-
sammen mit der Aufnahme (14) ein Lager für das
kugelförmige Kopfstück (13) ausbildet.

3. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 2,
wobei die mindestens eine Lagerschale (15) lösbar
mit dem ersten Kupplungsstangenabschnitt (11; 12)
zugewandten Endbereich des zweiten Kupplungs-
stangenabschnittes (12; 11) verbunden ist.

4. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei die Lagerschale (15) einteilig ausgeführt ist
und mit Hilfe eines an dem Endbereich des zweiten
Kupplungsabschnitt (12; 11) vorgesehenen Gewin-
des (21) spielfrei mit dem zweiten Kupplungsstan-
genabschnitt (12; 11) verbunden ist.

5. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei ein Anschlag (16a, 16b) vorgesehen ist zum
Begrenzen der Bewegung des vorderen Kupplungs-
stangenabschnittes (11) und des hinteren Kupp-
lungsstangenabschnittes (12) relativ zueinander.

6. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 5 und ei-
nem der Ansprüche 2 bis 4,
wobei der Anschlag (16a, 16b) als eine an der min-
destens einen Lagerschale (15) ausgebildete An-
schlagfläche ausgebildet ist.

7. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei in dem vorderen und/oder hinteren Kupp-
lungsstangenabschnitt (11, 12) mindestens ein vor-
zugsweise regenerativ ausgebildetes Energieab-
sorptionselement integriert ist zum Abdämpfen der
im normalen Fahrbetrieb über die Kupplungsstange
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(10) übertragenen Zug- / Stoßkräfte.

8. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei der Kupplungskopf (20) vorzugsweise lösbar
mit dem vorderen Kupplungsstangenabschnitt (11)
verbunden ist; oder
wobei der Kupplungskopf (20) integral mit dem vor-
deren Endbereich des vorderen Kupplungsstangen-
abschnittes (11) ausgebildet ist.

9. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei ferner eine Abdeckung (17) vorgesehen ist
zum Abdecken des Übergangsbereiches zwischen
dem vorderen und hinteren Kupplungsstangenab-
schnitt (11, 12).

10. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei der hintere Kupplungsstangenabschnitt (12)
vorzugsweise über einen im Wesentlichen vertikal
verlaufenden Keil (50) mit einem Zugbügel (51) ver-
bindbar, insbesondere lösbar verbindbar ist, wobei
der Zugbügel (51) als Kraftübertragungselement
dient zum Übertragen von im Fahrbetrieb auftreten-
den Zug- und Stoßkräften von der Kupplungsstange
(10) auf den mit der Mittelpufferkupplung (1) verbun-
denen Wagenkasten.

11. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 10,
wobei der hintere Kupplungsstangenabschnitt (12)
derart mit dem Zugbügel (51) vorzugsweise lösbar
verbindbar ist, dass alle Rotations-Freiheitsgrade
des hinteren Kupplungsstangenabschnittes (12) re-
lativ zu dem Zugbügel (51) fixiert sind.

12. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 10 oder
11,
wobei der hintere Kupplungsstangenabschnitt (12)
relativ zu dem Zugbügel (51) in Längsrichtung (L)
der Kupplungsstange (10) verschiebbar mit dem
Wagenkasten verbunden ist.

13. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der wagenkastenseiti-
ge Endbereich des hinteren Kupplungsstangenab-
schnittes (12) der Kupplungsstange (10) komple-
mentär zu einer mit dem Wagenkasten verbundenen
Kupplungsaufnahme ausgebildet ist derart, dass der
wagenkastenseitige Endbereich des hinteren Kupp-
lungsstangenabschnittes (12) vorzugsweise form-
schlüssig in die Kupplungsaufnahme (56) einsteck-
bar und dort vorzugsweise lösbar fixierbar ist.

14. Mittelpufferkupplung (1) nach Anspruch 13,
wobei die Kupplungsaufnahme ausgebildet ist zur
Aufnahme und Halterung des wagenkastenseitigen

Endbereiches der Kupplungsstange (110) einer Mit-
telpufferkupplung (101) vom Typ SA-3 vorzugsweise
derart, dass sich die Kupplungsstange (110) relativ
zur Kupplungsaufnahme in horizontaler Ebene ver-
schwenken lässt.

15. Mittelpufferkupplung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei ferner ein Energieverzehrelement beispiels-
weise in Gestalt eines Federapparates (55) oder in
Gestalt eines Verformungsrohres vorgesehen ist,
wobei das Energieverzehrelement zwischen dem
hinteren Kupplungsstangenabschnitt (12) und dem
Wagenkasten angeordnet ist, um zumindest teilwei-
se die im normalen Fahrbetrieb oder in einem Cras-
hfall auftretende und von der Kupplungsstange (10)
auf den Wagenkasten übertragene Stoßenergie zu
absorbieren oder zu verzehren.
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